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Erklärung zum Testamentsentwurf
Der nachfolgende Entwurf einer eigenhändigen letztwilligen Verfügung (Testament) ist von Ihnen (persönlich) von Anfang bis zum Ende mit Einschluss der Angabe von Ort, Tag, Monat und Jahr der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie zu unterschreiben (Artikel 505 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches). Ort und Datum müssen den Gegebenheiten anlässlich der Niederschrift genau entsprechen. Das Testament können Sie zum Beispiel zu Hause aufbewahren, bei Ihrem Treuhänder, bei einer Bank oder beim zuständigen Notariat deponieren. Durch Widerruf (in der gleichen Form wie die Errichtung) oder durch Vernichtung können Sie das Testament aufheben. Nach dem Tod ist das Testament der zuständigen Behörde zur amtlichen Eröffnung einzureichen (im Kanton Zürich ist der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht des letzten Wohnsitzes zuständig).
Besonderer Hinweis: Laut Schweizerischem Zivilgesetzbuch sind Nachkommen oder Mutter und Vater sowie der überlebende Ehegatte pflichtteilsgeschützte Erben. Die in ihren Rechten allenfalls verletzten Personen könnten je ihren Pflichtteilsanspruch durchsetzen.
Testament

Ich, Peter Muster, geb. 23.4.1942, AR, von Schwellbrunn AR, wohnhaft Seestrasse 5, 
8000 Zürich, verfüge als meinen letzten Willen:

1. Dieses Testament ersetzt allfällige ältere Testamente.
2. Meiner Ehefrau, Katharina Muster, geb. 16.6.1942, wohnhaft Seestrasse 5, 
8000 Zürich, wende ich im Sinne der Meistbegünstigung nach ihrer Wahl zu:

a) neben dem gesetzlichen Erbteil die gesamte frei verfügbare Quote meines Nachlasses,

oder

b) die frei verfügbare Quote meines Nachlasses und dazu die Nutzniessung am gesamten übrigen Nachlass.

3. Im Falle der Wiederverheiratung entfällt eine allfällige Nutzniessung auf jenem Teil der Erbschaft, der im Zeitpunkt des Erbgangs nach den ordentlichen Bestimmungen über den Pflichtteil der Nachkommen nicht hätte mit der Nutzniessung belastet 
werden können.
4. Ich ermächtige meine Ehefrau, auf Anrechnung an ihre erbrechtlichen Ansprüche sämtliche oder einzelne Vermögenswerte nach ihrer Wahl aus meinem Nachlass zu 
Alleineingentum zu übernehmen und meine pflichtteilsgeschützten Kinder bar 
abzufinden.

5. Mit der Willensvollstreckung beauftrage ich die Vogt + Partner Treuhand AG, 
Mainaustrasse 45, 8008 Zürich.
8000 Zürich, 16. Juni 2008 



Peter Muster
Empfohlene Vorgehensweise
1. Durchlesen dieses Testamentsentwurfs und Abklären allfälliger Unsicherheiten oder Lücken. Eventuell Einbau weiterer Teile (Legate usw.)
2. Niederschrift von Hand des Testamentsentwurfs mit anschliessendem Durchlesen zur Kontrolle.
3. Erstellen von 2 Fotokopien dieses Testamentes.
4. Aufbewahrung des Originals beim Willensvollstrecker oder auf dem zuständigen Notariat. Aufbewahrung der Kopien zu Hause bei den übrigen Dokumenten und Akten oder im Bankfach.
5. Regelmässiges Überprüfen des Testamentinhaltes (z.B. alle 5 Jahre oder bei speziellen Vorkommnissen).
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